
Anlage 1 zur DS 120/2024 

 
1. Das Gebührenverzeichnis soll zu den Ziffern 1 wie folgt geändert werden: 
 
ALTE Formulierung 
 

Ziffer Gegenstand Gebühr 

 
1.  Für die Erteilung von schriftlichen oder ausführlichen  

mündlichen Auskünften, für die Beratung sowie für die  
Vorlage von Archivgut 

 
  Für jede angefangene viertel Stunde Zeitaufwand: 
 
  a) durch den/die Archivar*in      17,51 Euro 
 
  b) durch einen/eine nachgeordnete/n Mitarbeiter*in   15,08 Euro 
 
 

 
 
NEUE Formulierung 
 

Ziffer Gegenstand Gebühr 

 
1.  Für die Erteilung von schriftlichen oder ausführlichen  

mündlichen Auskünften, für die Beratung sowie für die  
Vorlage von Archivgut 

 
Die Gebühr für kommerzielle Zwecke (die Antwort kann  
dem Nutzer zur Erhebung eigener Entgelte dienen) richtet  
sich nach § 2 der Landesverordnung über die Gebühren  
für Amtshandlungen allgemeiner Art (Allgemeines Gebühren- 
verzeichnis) Rheinland-Pfalz pro angefangene viertel Stunde  
in der jeweils aktuell gültigen Fassung 
 
Schriftliche Auskünfte zum Zwecke der nicht kommerziellen  
Forschung bleiben von der Regelung unberührt. In diesem   
Fall gilt ein Festbetrag je angefangener viertel Stunde  
Zeitaufwand        15 Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


